
 
 
 
 
Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/224 (1 Anlage)
Kreissozialamt
Bulling, Alexander
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a.bulling@lkgp.de

 
 
 
Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit

Sozialausschuss 27.11.2024 öffentlich Beschlussfassung
 
 

Genehmigung des Haushaltsplans 2025 der Fachberatungsstelle des
Vereins Haus Linde e.V.

 
 
I. Beschlussantrag

 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2025 des Vereins Haus Linde e.V. für die

Fachberatungsstelle für alleinstehende Wohnungslose wird mit der Maßgabe
zugestimmt, dass für das Jahr 2025 vorbehaltlich

 
a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2025 des Landkreises und

 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

 
2. ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 192.877, -- € in Aussicht

gestellt wird.
 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses

angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.
 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung
 
1. Nach dem ab 01.01.2008 geltenden Vertrag mit dem Verein Haus Linde e.V.

beträgt der Zuschuss des Landkreises 90 % des im Haushaltsplan des Trägers
ausgewiesenen Abmangels. 

 
2. Nach dem Beschluss des Sozialausschusses in der gemeinsamen Sitzung des

Jugendhilfe- und Sozialausschusses vom 18.06.2024 (BU 2024/102) wurde eine
Deckelung des Zuschusses 2025 in Höhe der 2024 genehmigten Zuschüsse
vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus der
Haushaltskonsolidierung zur Sicherung der Tragfähigkeit der Landkreisfinanzen.

 
3. Die Fachberatungsstelle des Vereines Haus Linde e.V. unterstützt Personen mit

besonderen sozialen Schwierigkeiten durch persönliche Beratung und Begleitung
im Rahmen ihres individuellen Leistungsvermögens, um die sozialen
Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen oder zu mildern. Die
Beratungskontakte dienen zur Feststellung des Hilfebedarfs. 



- 2 -

 
Es werden dabei die finanziellen Leistungen erschlossen und die Personen in
weiterführende Hilfen oder andere Hilfsangebote vermittelt. Die Beratungsstelle
übernimmt die Auszahlung von Tagessätzen an die Durchreisende.
 
Weitere Daten und Zahlen zur Reichweite und Wirkung der eingesetzten Mittel
siehe BU 2024/093.

 
 
4. Der Träger hat den Haushaltsplan 2025 (Anlage) vorgelegt:

 
 

 Haushaltsplan
2025
in €

Haushaltsplan
2024
in €

Haushaltsplan
2023
in €

Rechnungs-
ergebnis 2023

in €

Gesamtausgaben 228.457,15 214.308,19 220.416,84 195.973,52
Gesamteinnahmen 0,00 0,00 0,00 32,00
Ungedeckter 
Restaufwand

 
228.457,15

 
214.308,19

 
220.416,84

 
195.941,52

Finanzierungsanteil 
des Landkreises 
Deckelung 

 
192.877,00

 
192.877,00

 
198.375,00

 
176.347,37

 
 

 
 
 

III. Handlungsalternative
 
1. Aktuell keine Handlungsalternative wegen vertraglicher Bindung (6 Monate

Kündigungsfrist).
 
2. Kündigung der vertraglichen Bindung. Gem. § 67 ff. SGB XII handelt es sich hier

um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe. Die Aufgabe wird aktuell von einem
spezialisierten Freien Träger wahrgenommen. Ohne diesen Zuschuss wäre die
Durchführung des Angebots durch den Träger gefährdet. Der Landkreis müsste
die Aufgabenerledigung dann selbst übernehmen. 

 
 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten
 
Im Haushaltsplan 2025 (S. 333, bzw. S. 692) sind 192.877, -- € im 
Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 43181000 veranschlagt. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:
 
 

 
 Zukunfts- und Verwaltungsleitbild

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung      
      
       
       
      
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      
       
       
       

 
 

 
gez.
Markus Möller
Landrat




